
Ministerium
der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens

Justizhaus

ErstbEratung:
auswEgE aus hEiklEn 
situationEn findEn

Die Mitarbeiter des Justizhauses behandeln Ihre 
Fragen vertraulich und erteilen Ihnen Auskünfte 
zu Ihrem persönlichen Anliegen. 

In manchen Fällen werden Sie an eine Einrichtung 
weitergeleitet, die Sie ausführlich beraten oder 
Ihnen direkt helfen kann.

Öffnungszeiten des Justizhauses:

Montag bis Freitag

8:30 bis 12:30 Uhr
13:30 bis 16:30 Uhr

Die Erstberatung kann telefonisch, per E-Mail 
oder persönlich ohne Termin erfolgen.

Ministerium der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens
Fachbereich Justizhaus

Aachener Straße 62A
4700 Eupen
Tel: 087/ 594 600
Handy: 0492/143 529
E-Mail: justizhaus@dgov.be
www.justizhaus.be
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wo und wann kann ich diE 
ErstbEratung in anspruch 
nEhmEn?



Die Erstberatung des Justizhauses richtet 
sich an alle Personen, die direkt oder indirekt 
mit der Justiz in Berührung kommen. 

Sie gibt Antworten auf Fragen rund um die 
Justiz und die Aufgaben des Justizhauses 
und bietet daher eine Orientierung für alle 
weiteren Schritte.

Ich habe eine allgemeine Frage zur Justiz:

•	 Was	tun	bei	Uneinigkeit	über	das	 
 Sorgerecht unseres Kindes?  

•	 Wer	kann	mir	bei	einem	 
 Nachbarschaftsstreit helfen?

•	 Wie	läuft	ein	Gerichtsverfahren	ab?

Ich habe eine Straftat begangen:

•	 Ich	bin	von	der	Polizei	zu	einer	 
 Anhörung vorgeladen worden.  
	 Was	bedeutet	das?

•	 In	meinem	Urteil	ist	vermerkt,	
 dass ich einen VIAS-Kurs zur 
 Verkehrssicherheit belegen soll. 
	 Was	muss	ich	jetzt	tun?

•	 Wo	und	wie	erhalte	ich	eine	Kopie	
 meines Urteils?

•	 Wie	muss	ich	mich	verhalten,	wenn	
 der Richter mir eine Arbeitsstrafe 
 auferlegt hat?

Ich wurde Opfer einer Straftat:

•	 Wer	kann	mir	dabei	helfen,	meine	 
 Rechte als Opfer zu vertreten?

•	 Wo	erhalte	ich	therapeutische	Hilfe?

Ich bin Angehöriger eines Täters 
und/oder eines Opfers:

•	 Mein	Kind	ist	Opfer	einer	Straftat	
	 geworden.	Welche	Schritte	können	
 wir jetzt unternehmen? 
	 Wo	bekommen	wir	Hilfe?

•	 Ein	enger	Bekannter	hat	eine	Straftat	
 begangen, mich nimmt das sehr mit. 
 An wen kann ich mich wenden?

•	 Welche	Hilfe	kann	ich	als	Angehöriger	
 eines Opfers in Anspruch nehmen? 

Ich bin zu einer Freiheitsstrafe von weniger 
als 3 Jahren verurteilt worden und benötige 
Hilfe bei der Aktenerstellung zur Beantragung 
einer Strafvollstreckungsmodalität:

•	 Was	beinhaltet	die	Aktenerstellung?

•	 Wie	verläuft	eine	elektronische	
 Überwachung oder eine bedingte 
 Freilassung?

•	 Muss	ich	beim	Strafvollstreckungsrichter			
 vorstellig werden?

ErstbEratung: auswEgE aus 
hEiklEn situationEn findEn

in wElchEn fällEn kann ich mich an 
diE ErstbEratung dEs JustizhausEs 
wEndEn? Ein paar bEispiElE.


